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Eine Auseinandersetzung mit einem ver.di-Werbespot
Marburg: Tectum 2007, 95 S., ISBN 978-3-8228-9360-3, € 19,90

Der Klappentext klingt vielversprechend: Nicht weniger als ein allgemeines Krite-
rienraster zur ethischen Bewertung von durch aufrüttelnden Inhalt und aggressive 
Darstellung provozierender Werbung beansprucht diese (offenbar als betriebswirt-
schaftliche Diplomarbeit angenommene) Untersuchung zu bieten. Im Blickpunkt 
steht dabei vor allem nichtkommerzielles Marketing, welches nicht der freiwilligen 
Selbstkontrolle des Deutschen Werberates unterliegt: Lässt sich das Spiel mit dem 
Tabubruch rechtfertigen, wenn dadurch ohne ökonomische Interessen auf drän-
gende gesellschaftliche Anliegen aufmerksam gemacht werden soll? Als treffendes 
Beispiel für diese Fragestellung fungiert ein 2003 auf dem Musiksender VIVA 
ausgestrahlter Werbespot der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der mithilfe der 
angedeuteten Darstellung diverser Selbsttötungsversuche arbeitsloser Jugendlicher 
auf den herrschenden Ausbildungsplatzmangel und die infolgedessen drohende 
Perspektivlosigkeit für viele Schulabgänger hinweisen wollte. 

Kurzum: Methodische Durchführung und wissenschaftlicher Ertrag enttäu-
schen auf ganzer Linie. Zunächst einmal vermisst man eine knappe Darstellung 
der öffentlichen Debatte um den fraglichen Werbespot. Auch eine Erläuterung 
der juristischen Hintergründe wäre sicherlich hilfreich gewesen. Des Weiteren 
bietet der Verfasser weder eine forschungsgeschichtliche Einordnung (so fehlt 
jeglicher Bezug auf die umstrittenen Benetton-Kampagnen), noch setzt er sich 
mit empirischen Erkenntnissen (z. B. aus der Medienwirkungsforschung oder aus 
der Kinder- und Jugendpsychologie) über die faktischen Auswirkungen media-
ler Suiziddarstellungen auseinander. Insbesondere aber beweist er eklatantes 
Unverständnis für die elementarsten Grundbegriffe ethischen Argumentierens: So 
bezeichnet z.B. der Begriff ‚Moral‘ keineswegs die „rein subjektive Einschätzung 
jedes einzelnen Menschen“ (S.35), sondern impliziert in aller Regel vielmehr 
einen Anspruch auf Universalisierbarkeit; und eine deontologisch als unzulässig 
beurteilte Handlung kann gerade nicht aufgrund teleologischer Abwägung „im 
Nachhinein als ethisch gut bezeichnet werden“ (S.70). Folglich steht am Ende 
keineswegs ein wohlbegründetes Urteil, sondern allenfalls eine intuitive Mei-
nungsäußerung, die der vorangegangenen knapp 70 Seiten nicht bedurft hätte. 
Selbst wenn man über die holprige Sprache und die mangelhafte Rechtschreibung 
hinwegsieht, handelt es sich um eine mehr als verzichtbare Lektüre.
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